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Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) 

 
Grund der Vorlage 
Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) gemäß § 34 i. V. m. §§ 20 - 23, 28 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Rat der Stadt benennt vier geeignete Bewerber*innen für die Aufnahme in die 
Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim OVG NRW für 
die Wahlzeit 01.02.2020 bis 31.01.2025 
 

 
Einverständnisse 
entfallen 
 
 
Unterschrift 
Dr. Slawig 
 
 
Begründung 
Für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim OVG NRW ist nach § 34 in 
Verbindung mit § 28 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) alle 5 Jahre eine 
Vorschlagsliste aufzustellen. Hierbei ist die doppelte Anzahl der nach § 27 VwGO 
erforderlichen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter zu Grunde zu legen. 
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Nach Mitteilung der Präsidentin des OVG NRW sind vom Rat der Stadt Wuppertal vier 
geeignete Personen für die neue Amtszeit von fünf Jahren vom 01.02.2020 bis 31.01.2025 
vorzuschlagen. Dazu hat die Stadt Wuppertal eine Vorschlagsliste für die Wahl der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim OVG NRW aufzustellen. Wer zum 
ehrenamtlichen Richter oder zur ehrenamtlichen Richterin berufen werden kann, ergibt sich 
aus den §§ 20 - 23 VwGO (Anlage 1).  
 
Die Vorschlagsliste soll außer dem Namen auch den Geburtstag, Geburtsort, Beruf und 
Mandat der Vorgeschlagenen enthalten (siehe Muster der Vorschlagsliste – Anlage 2). 
Soweit möglich, sollten Frauen ausreichend berücksichtigt werden, da diese bei der 
Ausübung des ehrenamtlichen Richteramtes noch unterrepräsentiert sind. Die Präsidentin 
des OVG NRW würde es begrüßen, wenn unter den Vorgeschlagenen Personen auch 
jüngere Bewerber*innen und Bewerber*innen mit Migrationshintergrund Berücksichtigung 
fänden.    
 
Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder des Rates der Stadt, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl erforderlich (§ 28 VwGO).  
 
Die Verwaltung schlägt vor, wie bisher bei der Benennung der Bewerber*innen von der 
derzeitigen Sitzverteilung im Rat der Stadt Wuppertal unter Anwendung des 
Berechnungsverfahrens nach Hare-Niemeyer auszugehen. Danach ergibt sich nachfolgende 
Verteilung der Vorschläge: 
 

 
 

 
Aus den Vorschlagslisten der Kreise und kreisfreien Städte wählt ein Wahlausschuss beim 
OVG NRW die erforderliche Anzahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern.  

 
Zeitplan 
Die Frist zur Einreichung der Vorschlagslisten endet am 15.07.2019. 
 
Anlagen 
Anlage 1: Auszug aus der VwGO 
Anlage 2: Vorschlagsliste OVG NRW 
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